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10. Eigenerklärung zur Umsetzung des Russlandsanktionspakets 

(Artikel 5k Abs. 3 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 08. April 2022) 
 

Bauvorhaben: Nachhaltiges Businessquartier Thiemannshof 

Gewerk: Rückbau Gartenlauben 

Bieter / Bietergemeinschaft:  

 

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Angebot 

Vertretenen): 

Der Bieter gehört nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der 
Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen (siehe Seite 2). 
 
Dazu gehören ebenfalls nicht die Unternehmen (Personen, Organisationen oder Einrichtungen) 
im Sinne dieser Vorschrift, die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder im 
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises (soweit mehr als 10% des 
Auftragswertes auf betroffene Unternehmen entfallen) beteiligt sind. 

 

Mir / uns ist bekannt, dass die vorstehende Vorschrift sowohl die Vergabe öffentlicher Aufträge oder 

Konzessionen als auch die weitere Erfüllung bereits abgeschlossener Verträge grundsätzlich verbietet. 

Ausgenommen von dem Verbot der weiteren Vertragserfüllung sind gem. Artikel 5 k) Absatz 4 der 

vorgenannten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 bis zum 10. Oktober 2022 solche Verträge, die vor dem 9. April 

2022 geschlossen wurden. 

Verboten sind nicht nur Auftragsvergaben an Unternehmen (Personen, Organisationen oder Einrichtungen) 

iSd Vorschrift, sondern auch eine Beteiligung solcher Unternehmen am Auftrag als Unterauftragnehmer, 

Lieferanten oder im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises (soweit mehr als 10% des 

Auftragswertes auf betroffene Unternehmen entfallen). 

 


